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des Bebauungsplanes 5'i ·--· Isr::;;elsdorf=·Kreuzweg ... 

Vorbeme..rkung 

Der am 24" 1" 1957 von der 13-l.~_rgersobaft der Hani3estadt Lübeck be
schlossene und durch den Iv1iniste:· für Arbeit~ Soziales und Ver~ 
triebene des Landes Schlesvdg·~Hol:-3t eir ... :mit Erlaß vom 3 9 .5,. 1957 ge
nehmigte Durchführungsplan 51 -· Isra\":1sdu:r:f'"·Kreuzweg .... ist am 
24.6_.1960 rechtskräftig festgestellt worden~ Er gilt gemäß § 175(3) 
des Bundesbaugesetzes als Bebauungspla:n., Der Bebauungsplan ist be
reits. durch die 1 ~Änderung~ die am 24,11,1962 rechtsverbindlich 
geworden ist, geändert wordeno 
Diese Änderung erfolgt zur Erfüllung der den Gemeinden _nach _§ 89~ 
Abs. 4 des II c Vvohnungsbaugeset zes e;uferlegten Verpflichtung zur 
Beschaffung von Bau1and für den Eigenheimbau~ 

-Beschreibun~ der .1.4Eß§l~Eß. 
Die ursprünglich für Aufforstung VGrgesehene Fläche zwischen dem 
Wilhelm-Wisser-Weg und dem Gothmunder .Weg (Straße 271) wird nunmehr 
als Baufläche ausgewiesen, die durch die geplante Straße Nr. 352 _ 
erschlossen wird. Das Baugrundstück für den Gemeinbedarf (evo-luth. 
Kirche) wird um einen :B1ußweg erwei te1•-f:;, welcher -bisher als Forstweg 
ausgewiesen- den_ Wi:Lhelm··-Wiss er-Weg mit dem Fußweg zwischen dem 
Wilhelm-Wisser~,·Weg(Straße Nr~ 274-) und der geplanten Straße Nr~352 
verbindet. Die Westgrenze der Spielwiewe wird geringfügig geändert. 
Sie erhält einen Teil des bisher geplanten Forstweges als Zuwegung 
sowie eine weitere Zuwegu_ng von der geplanten Straße Nro 352 aus.
Südlich des Gothmunde:r Weges wird. die ausgewiesene Verkehrsfläche 
zugunsten der geplanten Aufforstungsfläche nach Süden verschoben 
und in ihrem Umfang geändert .. Die Planung des Baugrundstücke$ für 
den Gemeinbedarf (Pumpsta-tion und Siekerbecken der Stadtentwässerung 
u.a.) wird aufgehoben und an Stelle dessen ein vom Gothmunder Weg 
zur Verkehrsfläche führender Fufrweg, zwei Grundstücke für ein 
D:Jppelwohnhaus urid einBaugrundstUck für den Gemeinbedarf (Trafo) 
ausgewieseno . 
Südlich· des Gothmunder Vleges (Straße 271) werden 2 Einfamilienhaus
grundstücke zusätzlich ausgewiesen. 
Die Einmündung des Eichenweges in die Verkehrsfläche wird geändert. 
Für den von der 2 ~Ände·cung betroffenen Teil des Bebauungsplanes 51 
erfolgt die Ausweisung der Art der bau::..ichen Nutzung der Grundstücke 
nach den §§ 2 und 3 der Baunutz,_:cngsv-ero_:_~dnung und die Ausweisung 
des Maß es der baulichen Nut z·:J.ng der Grund.st:.icke na .. ch. den § § 1 6 ff 
der Baunutzungsverordnung" 
Der Bebauungsplan wi1~d d.ur'ch folge:1de .Anlagen ergänz-t; 

Anlage 1 2 - Begründung zur 2 ".1\knderung 
13- Aufstellung der überschläg · ermittelten Kosten 
14 - Lageplan zur 2.Änderung 
15 ·- Nachweis ·U.ber die Beteiligelug der Träger öffent

licher Belange" 
Die Anlagen 3, 6, 9 und 10 erhalten folgenden Vermerkz 

nsiehe 2oÄnderv.ng ·= Anlagen '12 ~ 15 11 • 

1963 ]er Senat der Hansestadt Lübeck 
Bau··v-erwal tung 
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Anlage 13 

Begründung Teil II 

Aufstellung der überschläglich ermittelten Kosten für das Ge
biet des Bebauungsplanes 51 - 'Israelsdorf-Kreuzweg - 2oÄnderung 
~--~--~~---~~-------~-~----~--~-------~-------~---~-------·-----

Gemäß § 9 ( 6) des Bundesbaugesetzes ent.stehen der Gemeinde für 
die vergesehenen städtebaulichen Maßnahmen voraussichtlich fol
gende überschläglich ermittelte Kosten: 

Wert des Straßengeländes 
aus Eigentum der Hansestadt Lübeck 
Straßenbaukosten 

ca. 20.500,-- DM 
ca. 102.300,-- DM 

Kosten des Wegebaues ca~ 1.200 2-- DM 
ca. 124.000,-- DM 

Durch die Änderung entfällt ein in der 1.Anderung vorgesehener 
Weg, deshalb sind abzuziehen 

Grundstückswert 
Wegebaukosten 

Es verbleiben an Gesamtkosten 

ca. 
ca. 

4,160,-- DM 
5.840,-- DM 

va, 10.000,-- DM 

gg~=ll~~~~~:!;~=~~ 

Gemäß§ 129 (1) des Bundesbaugesetzes sind 
10 v. H~ d~s beitragsfähigen Erschließungs

aufwandes von der Hans~stadt Lübeck 
zu tragen ca. 11.400,-- Div1 

90 v. H. des beitragsfähigen Erschließungs-
aufwandes von den Anliegern zu er-
bringen ca. 102.600,-- DM 

Die Kosten für die Anlage zur Ableitung von Abwasser sowie zur 
Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser sind von den Anlie
gern voll zu erstatten. 
Kosten für die Anlagen von Gas, Wasser ca. 33 •000 , __ DM 
und Elektrizität 

Lübeck, den 18. April 1963 
Az.: 61. - Ge./Re. -

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Bauverwaltung 
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